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sind die sıch Leben der einzelnen, der Familien un Gemeinden anßern
Hartherzigkeit KRücksichtslosigkeit grenzenloser Habgier und unbe-

herrschter Vergnügungssucht 1r wollen CS ıcht währ haben, daß WILr diese
Mächte der aNZCH Welt verstärken jedesmal WC1LLN WITr ihnen nachgeben
S.0 sind WITr alle den großen Untaten mıt schuld un Wäar dem Maße,
als Christentum Jau, feige, außerlich un unentschieden Var Von
dieser Mitschuld könnte sich u  —_ der ausnehmen, der VOoO  »a Gott dürfte,
daß ganz und allem Christ ıst daß ıhm ein ungetaufter Gedanke
un eın ungetauftes Begehren mehr eht Wer außer Ihm der Kreuze
die Schuld aller auf sS1 e  I1 hat, der sich der Gemeinsamkeit
menschlichen chicksals ıchte hat wer VOo 58 dies be-
haupten? ber W1e ül das Beispiel uUuNseTES Herrn Z  1 wird gerade der
Schuldlose un willig se1iNenNn eil den Folgen des Bösen auf sıch
nehmen, un Z7War 1 dem Maße, als schuldlos ist Das 151 das Wunder
der Liebe, das durch das Christentum die VWelt gekommen ıst der Sieg,
durch den das Böse überwindet Nur die Liebe annn den Haß un!' das
Unrecht auffangen un s16 innerlich vernichten ber diese Liebe ist nicht
marktschreierisch sondern wirkt WIe Gott selber der Stille Sie sucht
keine Anerkennung VOoO den Menschen und braucht S 1€ iıcht weiıl s1e sich
selbst belohnt fühlt durch iıhr Dasein un durch das tiefe, wortlose
Einverständnis m1 dem Geheimnisvollen, der die Liebe ıst Nur wenn

Größeres, Reineres un Mächtigeres geben könnte als diese weltüber-
windende Liebe, könnte das Christentum erseBt werden und über-
aolten Stufe der Entwicklung herabsinken Nur wenn ein Geschlecht
Verchristlichung bıs Legten vollbracht hätte und ann doch noch Krieg
un Haß un Ausbeutung der VWelt a  €  % nu  q ann könnte 66885 echt
VOo  ea| Versagen des Christentums gesprochen werden Bis dahin wollen
WIT aber lieber reden Von Versagen der Christen, VO ÜNSCICIHN Ver-
SCNH, und uns bemühen, 11l NSecCIeIm Leben die Kraft des Christentums
besser bewähren.

Zur Geschichte un Bedeutung der Konkordate
Von WILHELM BERTRAMS

Bei der Neuordnung der deutschen Verhältnisse spielt auch das Verhältnis
VO Staat un Kirche C1Nne große Rolle Wieder erhebt sich die Frage, oh
zwischen den beiden höchsten Gewalten eın vertragsmäßiger Zustand oder
e:11N unverbindliches Nebeneinander bestehen soll Zur Klärung dieser Frage
wird es heitragen, wWwWeLinNnN WIr 111 Ne Überbhlick Geschichte und Bedeutung
der Konkordate herausstellen?.

1 erg]l. azu: Bertrams sJ. Der neuzeitliche Staatsgedanke und die Konkordate des

ausgehenden Mittelalters. Rom 1942
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Die eıt der Konkordate beginnt mı dem Aufkommen des neuzeitlichen
Staatsgedankens Gewiß kennt auch das Mittelalter onkordate. ber das
mittelalterliche onkordat 1sSt eın Vertrag zwischen Staat und Kirche als
zwischen ZWEeI getirennten Gemeinschaften mıt CISCHCM Ziel un selbstän-
digem VWirkbereich Wohl hat das Christentum die antike Gesellschaftslehre,
die alle Lebensbereiche dem Staat unterordnet dadurch aufgelöst, daß

neben den Staat die religiöse Gemeinschaft der Kirche stellt ber
entstehen ıcht Z2WCC1 voneinander völlig unabhängige Gemeinschaften. Das
M ı e  C  >  S, | g  C  b s:ieht die Menschheit als eiINe große E3 | L, C116

gıoße Gemeinschaft. Alles Leben innerhalb dieser Gemeinschaft. 1ST hin-
geordnet qauf das legpte, Jenseıitige Ziel des Menschen. Wenn deshalb auch  ]iN
dieser großen Menschheitsgmeinschaft wWwWEe1 gegenständlich unterschiedene
Wirkbereiche exıstieren, der geistliche un der weltliche, annn 15 das DU  f

möglıch, weil beide Sphären schließlich doch höheren Einheit -
sammenfließen, in der göttlichen Weltordnung. wWwWIie S1€ Natur und ffen-
harung kundtun.

Die Einheit dieser beiden Sphären 157 aber keine bloß ideale;: sS1° Ist
den konkreten irdischen Verhältnissen verwirklichen; auch c |

bilden S1€ e1linNe hne die Eigenständigkeit des staatlichen Wirk
bereiches Z.Uu leugnen, 1ST das Mittelalter doch überzeugt, daß der großen
Gemeinschaft der SANZCH Menschheit auch e1iNne höchste, allumfassende Ge-
walt sCc1Iin mMu Und da e6s keine irdischen Lebensbereiche gibt, die nicht ı
Beziehung stehen ZU übernatürlichen Ziel des Menschen, dessentwillen
1e Kirche gestiftet ward untersteht der geistlichen Gewalt dem Papsttum,
auch die weltliche Gewalt nach der Auffassung des Mittelalters diese
geistliche Gewalt direkten oder Nu indirekten FKEinfluß der weltlichen
Sphäre hat, Mag 1er dahingestellt bleiben bedeutsam diesem Zusammen:-
hang ıst es jedoch daß 1ıNe rechtlicheAbhängigkeit der welthlichen
Gewalt VO der geistlichen allgemein anerkannt ist Gewiß wird Ende
des Mittelalters auch die rechtliche Abhängigkeit der geistlichen Gewalt VO

der weltlichen publizistisch veriretfen; aber diese Auffassung hat das eıgent-
ıch mittelalterliche Denken icht bestimmen können und och das
öffentliche Leben; ı übrigen 1sST S16 der Vorbote Ne eıt

Zudem steht auch diese Anschauung durchaus auf dem Boden der Eın
heitsauffassung des Mittelalters: die Hinordnung des gesamlen öffentlichen
Lebens auf das jJjenseu1tige Ziel des Menschen leugnet S1e iıcht So bleibt
auch 1ler eine höchste, allumfassende Gewalt;: Nnu wird diese Kaiser un
Reich, icht Papst un Kirche zugeschrieben. Überhaupt sind alle Kämpfe
zwıschen geistlicher und weltlicher Gewalt, denen es auch ı Mittelalter
wahrlich icht gefehlt hat, ı Grunde ıu  b e1in Kampf 1e Zuständigkeit
innerhailb der großen christliichen Gemeinschaft aller Menschen un Völker:
die objektive, gottgegebene Ordnung selbst wird ıcht angetastet Deshalb
479



Zaur Geschichte undBedeutung der Konkordate

haben diese Kämpfe ZU Partner VO allem Papst un Kaiser als die höchsten
Autoritäten Kirche un Reich, den beiden Formen, denen sich
die yroße Einheit der Menschheit der konkreten Wirklichkeit darstellt;
denn nıcht Nnu  s die Kirche, auch das eiıch ıst SCIHNCT Idee ach unıversal: der
Kaiser bestimmt das Vorgehen der Kürsten ı den EMEINSAMLCH Aufgaben
der christlichen Völkergemeinschaft S o geht es diesen Kämpien den
Vorrang VOo Sacerdotium oder Imperıum innerhalb der christ-
lichen Gemeinschaft, ıcht aber Kämpfe zwischen Kirche un Staat alg
voneinander unabhängıgen Gemeimschaften, wenn sıch nicht einfach Sar
um die Usurpatıon geistlicher Gewalt seıtens der weltlichen Kürsten handelt,
deren Cc1HNn faktischer Charakter ıcht einmal verschleiert wird.

In den mittelalterlichen Konkordaten geht es demnach die
Abgrenzung VO Rechten un Pfiichten innerhalb der ©  9 allumfassenden
ristlichen Gemeinschaft. Sie die Bedingungen der Investitur fest, da
die Bischöfe oft zugleich weltliche Herrscher sind Söie enthalten das Ver-
sprechen des Kaisers, die Kirche schüßen un ihre Freiheiten D achten
Sie vewähren den Fürsten nach Übergriffen Absoluti:on un damıt
diese Übergriffe als Unrecht, als Verstoß die gottgegebene Rechits-
ordnung. Das mittelalterliche onkordat regelt also ı nu  ba die e1iınNne oder
andere Frage der Beziehungen zwischen geistlicher un weltlicher Gewalt.
Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen den beiden Gewalten 13
Vo onkordat völlig unabhängig; S1e ıst der objektiven Ordnung selbst
gegeben und bedarf der rechtlichen Begründung ıcht

Diese objektive, universale Ordnung unterliegt VO der öhe des Mittel-
alters mıiıt dem Fortschreiten der eıt stet1ig zunehmenden Auf{-
15 d f e  c Die theoretisch-spekulative Zusammenfassung der mıiıt-:.
telalterlichen Weltanschauung, W 16 S1€e€ der Hochscholastik gelungen ist, -
eidet ı 8 11 >  S >  > den ersien Einbruch. Beruht die mittelalterliche
Weltauffassung gerade auf metaphysischen Prinzıpiıen un auf der Harmonie
VOD Glaube un Wissen, bedeutet die nominalistische Leugnung objek-
tıver Allgemeinbegriffe die Unmöglichkeit ne Metaphysik und die ela-
tivierung aller Erkenntnıs, die OÖffenbarung nıcht ausgeNOMMECN, daß
keine Bruücke mehr führt von der natürlichen Zzu übernatürlichen Erkennt-
H1, Glaube und Wissen getr nebeneinander stehen. Die Wiederentdek-
kung der antıken Philosophiıe un damıt der aristotelischen Staatslehre rückt
den natürlichen Ursprung desStaates und dessen Charakter aqls
vollkommener Gesellschaft sehr ı1Ns Blickfeld, daß der Blick für die große
Gemeinschaft der Menschheit, die doch wesentlich auch übernatürliche Ele-

enthält, verdeckt wird: der relatıyen Eigenständigkeit des natur-

lichen, staatlichen Wirkbereiches WITr  d mehr un mehr C11NC absolute. In
die gleiche Richtung nach dem Wiederaufleben des römischen Rechtes
die spätmittelalterliche Rechtswissenschaft deren Vertreter VOTLT allem die
(‚„lossatoren des Corpus Iuris Civilis sind Der altrömische Begriff der sıch
selbst genügenden 0 > | A  «> die eigentlich den Staat ausS.
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macht, Quelle aller Rechte ıst und das gesamte öffentliche Leben umfaßt,
wird scharf herausgestellt. Selbst die ı1 Spätmittelalter autkommende Ka-
noniıstik hat auf ihre VWeise diese Auffassungen gefördert. Ihr ist g -
lungen, die ausgebildete Theorie VO der Natur der moralischen Per-

Z schaffen. Diese ihre Soziallehre steht natürlich stark dem Ein-
fAuß deı sozıalen Struktur der Kirche, deren Leben als Leben
spezifisch übernatürlichen Gemeinschaft einheitlichen Charakter g nd ı
der hierarchischen Leitung C1O Wesenselement hat Da Nnun 1e ] Kano-
nıstık ıcht genügend beachtet, daß diese Kıgenart des kirchlichen Lebens ı
sCeC1INEM übernaturlichen Charakter begründet ıst;, bildet S1€e cCc1Ne Theorie
der Natur der moralischen Person chlechthin du5, 1€e spezifisch kirchliche
Llemente als allgemein gültig seBt  1h d die ozıale Struk EUr de
Kırche wird als Struktur jeder öffentlichen Gesellschaft aufgefaßt S® o
erklärt sıch daß beı der Übertragung dieser Theorie die weltliche
Kechtswissenschaft ann auch i Staate das öffentliche Lehbhen qlg eC1iN-
heitlich strukturiert betrachtet wird als Anteil a Leben des Staates,
daß auch dieser Rücksicht der Staat allein Jräger alles öffentlichen
Lebens ıst und allesozialen Bildungen ı Staate SCINET Gewalt unterworfen
sind.

Damit sınd VO der Theorie alle Elemente bereitgestellt, die die völlige
Selbständigkeit un Unabhängigkeit des Einzelstaates begrün-
den;: die natürlich-übernatürlich begründete Universalgemeinschaft entbehrt
ihrer gedanklichen Grundlage.

atsachlich geht gleichzeitig mı1? diesem wissenschaftlichen Auflösungs-
prezeßb der miıttelalterlichen Gesellschaftsauffassung auch C1Ne stetig fort-
schreitende Auflösung dermittelalterlichen Gemeinschaft
selhst VOo  - S1 Entscheidend azu vor allem das Entstehen der
ı1onalen terrıtorıialen Ttaatilen beı 1€ beruhen zumeıst auf dem
Königium, das danach strebt “ alleinigen Träger der öffentlichen Gewalt

werden Dieses Ziel sucht ZU erreichen nach durch Zurückdrängen
der feudalen Gewalten, nach außen durch Ablehnung jedweder Abhängigkeit
VO Kaiser 1€ NnNe  x entstehenden natıonalen Staaten beanspruchen
für sich die Staatsgewalt Sinne des alten römischen Kechtes; der Lerri:-
torialherr schreibt sich seiNnen Landen die gleiche Gewalt Z wWwWie S16 dem
Kalser 11 eich zusteht. Damit 1sT natuürlich die mittelalterliche Völker-
gemeinschaft Zu Ende; 1€e Einheit der Völker giltnıcht mehr als verpflich-
tende Idee

uch das eich selbst unterliegt diesem Auflösungsprozeß. In den ecH

entstehenden D  D un VO allem en territorialen Fı
—  c u m herrscht das gleiche Streben nach der selbständigen,nab-

hängigen öffentlichen Gewalt wIie den icht direkt Reich gehörenden
nationalen Staaten. Aus dem Herrschaftsverband des Reicheswird 8! Bun-
desstaat un schließlich e1in bloßBer Friedensbund - das Ende des mittel-
alterlichen Reiches.
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Es entsteht also innerhalb un außerhalb des Reiches der Begriff
der '  s 8 der Souveraänıiıtäat: die Staatsgewalt als unabhängige
un höchste Gewalt erkennt keine Bindung durch andere Mächte Jede
rechtliche Bindung beruht auf Selbstbeschränkung Innerhalb des EISCHCH
Territoriums aber ann Ss1e den CISCHNECN Willen allen verpflichtend qauf-
erlegen Der der geschichtlichen Entwicklung sıch bildende Souveränı-
tätsbegriff also Zzu Schrankenlosigkeit Zzu Absolutsegung des Staates

Von ler versteht sıch ohne W  1  iM  ® daß der Auflösungsprozeß der
mittelalterlichen Gemeinschaft auch die O h C  » u 91

Sta al ergreift Für das Werden des Souveränitätsbegriffes ist der Kampf
der Vürsten jegliche Abhängigkeit VO Papsttum o eIn enische!i-
dender Faktor Die kirchlichen Zustände des Spätmittelalters sber erleich-
itern den Fürsten diesen Kampf 516 geben iıhnen den Vorwand sich der
päpstlichen Autorität Zu entziehen un das kirchliche Leben selbst CIN-

zugreifen Die päpstlichen Reservationen der Kirchenstellen, die gericht-
lichen Appellationen nach Rom die finanzıellen Leistungen AN die Kurie sıind
Z2War als berechtigt un notwendig anerkannt worden;: die Zentrali-

tıon der iırchlichen Verwaltung als solche wıird ıcht als Mißstand empfun-
en hber die konkrete Zentralisation der kirchlichen Verwaltung des Spät-
mittelalters hat ZU eigentlichen Mißständen geführt die dem kırchlichen
Leben un dem Ansehen des Papsttums sehr geschadet haben. Die Fürsten
sichern sıch weitgehenden Einfluß auf die Verwaltung der Kirche des
CISCENCNHN Landes, iındem S16 zunächst scheinbar an kirchliche Übergriffe und
Mißstände beseitigen, hbald aber den tatsachlichen Einfluß als echt be-
stehend auffassen.

©O geht gleichzeitig mıft dem Auflösungsprozeß der objektiven Ordnungen
des Mittelalters die Auflösung der mittelalterlichen (Gemeinschaft VOT sich
Das Ergebnis dieses Auflösungsprozesses ıst die moderne Staatsauftf-
fassung Der Staat 1st ursprünglicher Herrschaftsverband Gewalt ıst
iıcht VoO ıhm außeren Institution abgeleitet Das Allgemeinwohl WwW16

S der Staat Z verwirklichen hat, besagt die qusschließlich natürliche. 1es-
seıtıge Vollkommenheit des Staatsganzen, <ann durch keine ıhm anußere
Norm eingeschränkt werden;: 6S ıst sich stehendes absolutes Prinzip. Ja.
ausschließlich der Staat hat das Allgemeinwohl ZUuU verwirklichen; d der
Staat beaufsichtigt un leitet jeden Zweig des öffentlichen Lebens Deshalb
können njiedere Gemeinschaften innerhalb des Staates u  eg als staatlıch TF1V1-
legierte Körperschaften bestehen; auch S1€ INUuSSCH ZU. staatlıchen AllL
emeıngut beitragen.

So steht also der neuzeıtliche Staat neben der Kirche Er. ist ıcht Nu  b

unabhängig VOoO der Kirche sondern betrachtet vielmehr die Kirche als sıch

° Demnach ist  — der geschichtlich gewordene moderne Souveränitätsbegriff W esens-
begriff der Souveraänıtat Zu unterscheiden. Souveränität besagt sich höchste un!
unabhängige soziale Grewalt der ihr CISCHNEN Ordnung. Damit ist von selbst IN
uch rechtliche Begrenzung gegeben.
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untergeordnet. Nicht der Staathat der Kirche, sonderndiesehat dem Staat
ZUuU dienen. Die große gesellschaftliche Bedeutung der Kirche soll dem Staate
zugute Kommen Deshalb 311 der Staat entscheidenden Einfluß haben
auf die Besehung der Kirchenstellen, auf die kirchliche Rechtsprechung,
wenn un SOWEILT diese überhaupt zuläßt, anf das Kirchengut das als
der Kirche Nnu geliehen ansıeht, un schließlich auf das gesamte öffentliche
Leben un die Verwaltung der Kirche. Der Herrschafisanspruch des Staates
macht auch VOrT der Kirche nıcht halt

Natürlich ıst diese Staatsauffassung Ende des Mittelalters noch icht
überall mır gleicher Stärke wirksam, auch icht yegenüber der Kirche. ber

15 die Auffassung, die den neuzeitlichen Staat bestimmt un die über-
all verwirklichen strebt, un War entschiedener, mehr die eıt
voranschreitet. Doch schon Ende des Mittelalters sind die Kräfte, die
das gelistige Leben der tolgenden Jahrhunderte bestimmen, endgültig her-
ausgeireten aus objektiven OÖrdnung, die das öffentliche Leben des
Mittelalters geiragen hat iıcht Nu JeNe KElemente, die als zeitbedingt autf
absolute Geltung keinen Anspruch machen können, sind aufgegeben, auch die
wirklich objektiven objektiv Sınne der christlichen OÖffenbarung und
des Naturrechts in siıch allen Zeiten vorgegebenen Fliemente werden
als solche nıcht mehr anerkannt.

Die Einstellung des Staates Kirche ist deshalb VO NMunNn CINZ15 be-
stiımmt VO der tatsachlichen Bedeutung der Kirche innerhalb der mensch-
lichen Gesellschaft. Diese ıhre tatsachliche Stellung ı1st der Grund für die
Anerkennung der kKiırche seıtens des Staates un Maßstab für den
Umfang dieser Anerkennung Obwohl e6s sich also icht mehr die An-
erkennung rechtlicher Grenzen der staatlıchen Gewalt gegenüber der Kirche
handelt, kommen doch die Grundsäße, dıe gemäß der ue Styuasauffas-
SUNS das Verhälinis des Siaates Zu Kırche bestimmen, iNnıu  — selten kompro-
milßlos ZUuUu Anwendung kommt nicht einfach ZU staatlichen
Herrschaft in der Kirche, Zu Knechtschaft der Kirche

Dazu T freilich noch C1iNnNe weıtere Erkenntnis be  1, deren Fehlen das
vormuttelalterliche un auch noch das frühmittealterliche Staatskirchentum
erklärt die KErkenntnis, daß das relig1öse Leben des Menschen un auch das
religiöse Leben der Gemeinschaft eigenständig 1st, unabhängig VOoO Staalie
Diese Eigenständigkeit der religiösen Sphäre hat das Altertum ıcht gekannt;
das Christentum hat S16 die Welt gebracht 6S hat s1€ Mittelalter S

verwirklicht, daß der relig1ösen Gemeinschaft der Kirche, eın Vorrang
VOo  n dem Staat zukommt. Diesen Vorrang Jeugnet die Neuzeit, iıhn leugnet
auch die moderne Staatsauffassung ber die Überzeugung VO der Kigen-
ständigkeit der religiösen Sphäre 1s! doch u tief begründet allgemein
anerkannt, daß S16 icht einfach als nicht bestehend betrachtet werden kann;
der Staat ImMmu dieser Überzeugung Rechnung iragen. Gerade Namen die-
scCcr Eigenständigkeit der religı1ösen VWerte wird Inan spater nachdem
allerdings die Religion als Privatsache des einzelnen aufgefaht wird eine
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Trennung VOo KSirche un Staat fordern, die weder relig10ons- noch kirchen-
feindlich ist, sondern HUr den kirchlichen un den staatlıchen Wirkbereich
voneiınander unabhängig sehen ıll

So stehen also der neuzeitlichen Gesellschaft nebeneinander die aat-
iche Herrschaft die allein S1 rechtliche Natur zusprıicht und die tatsach-
liche Macht der Kirche. Es handelt sıch iıcht mehr das Verhältnis VO
Sacerdotium und Imperium innerhalb der 3815 Menschheitsgemeinschaft,
sondern das Verhältnis VO geistlicher un weltrılicher Gewalt als solcher,
JeNE zuständig für die Gesamtheit der irdischen Dinge, diese beschränkt
auf das religiöse (+ebiet b o entstehen enn jJeBt Beziehungen zwischen
Kirche und Staat als zwischen WCI1I eirennten Gemeinschaften mıt geirenN-
1ie  =] Wirkbereich Diese Beziehungen aber sınd weıthin bestimmt durch
den Kampf zwıschen der neuzeıtlichen Slaatsauffassung un der tatsach-
lichen Macht der Kırche Dem Staat geht darum, den Finfluß der Kirche
auf das oöffentliche Leben wenn icht brechen doch entscheidend miıt-
zubestimmen Der Kirche geht darıum ihre rechtliche Selbständigkeit,
die nıcht mehr einfach als gottgegeben, vorgegeben hingenommen wıird,
VOo Staale doch anerkannt ZUu sehen Darauf muß die Kıiırche Wert legen,
ıst S16 doch ihnrer Natur nach auf die Öffentlichkeit eingestellt s1IC annn ihre
Aufgaben DU iın oöffentlichem Gemeinschaftslehen erfüllen. Fehlt diese AÄAn-
erkennung eıtens des Staates, ann fehlt 13 besten Yalle der Kirche
jede öffentlich:rechtliche Stellung; S16 steht mıt jedem Privatverein auf
gleicher Stufe, WEeLnNn ıcht Sar ZU DE eigentlichen Beeinträchtigung und
Hemmung des kirchlichen Lebens kommt.

Staat und Kirche haben also auch 11  } der Neuzeit e1Dn Interesse daran
ıcht Ne beziehungslosen Nebeneinander ZWEeIEeT Gemeinschaften,
wWwEeler Gewalten kommen ZU lassen, die einander ISUOT1ILECTEN., Die Beziehun-
SCHL, die entstehen, bestimmen sıch aber ıcht mehr VOo objektiven,
ber beiden stehenden Kechtsordnung her; S1 finden vielmehr Nu. ihre Be-
gründung durch Übereinkommen 11 Einzelfall Die Tatsache dieser ber-
einkommen ist als saolche schon ec1iue Anerkennung der überstaatlichen Kirche
als KRechtssubjekt enn Vertragspartner ıST der Hl Stuhl Ander-

er damit auch die Kirche der Stellung des Staates in der NEUVU-
zeitlichen Gesellschaft KRechnung Bei aller Grundsagbtreue kennt die Praxis
des kirchlichen Lebens keine Enge und Starrheit Die Kirche aßt sıch
ihrem Vorgehen VOoO der Sorge für das kirchliche Leben ]  - den einzelnen
Ländern Jeiten; S16 besteht ıcht auf der Ausübung aller ihrer RKechte, wennzn
d  1€s den tatsäachlichen Verhältnissen nicht A Segen des kirchlichen Le-
enNs gereichen ann Damit das kirchliche Lehen ıcht Hemmungen und
Kinschränkungen verfalle, gestattet S16 dem Staate weithin Einfluß innerhalb
ihres CISCHCN Gewaltbereiches.

59 beruhen die Beziehungen zwischen Kirche un Staat der neuzelit-
lichen Gesellschaft vornehmlich auf dem Konkordat. Das Konkordat gelangt
JeBt erst z SCINeEeT eigentlichen Bedeutung. Die Gesamtheit der Beziehungen
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zwischen der Kirche un dem einzelnen Siaatwird 1m Konkordat geregelt.
Das Kirchenrecht wiıird weıt Vo Staate anerkannt, als onkordat
vereinbart ist; ] das Konkordat 1st VOo seıten des Staates der Ausdruckfür
das 1ireben nach Sonderrecht für das betreffende Land Für 1€
Kirche ıs das onkordat das Mittel das kirchliche Leben ı modernen
Staat sichern; © gibt diesem mehr oder WEN1ISCT großen Einfluß auft
das kirchliche Leben, um Ziel erreichen Vom Ende des Mittel-
alters offenbart das Konkordat die Tatsache,; daß die Beziehungen Z W 1-

schen Kırche un Staat 1009881 auf Kompromiß beruhen, der beiden Se]1-
ten durch die tatsachlichen Gegebenheiten der u€e€ Auffassungen un der
örtlichen nd zeitlichen Verhältnisse diktiert wird. ber Kompromißlösungen
sind die Beziehungen VoO  e} Kirche un Staat der Neuzeit icht hinaus-
gekommen.

11

Was WIr aber ıer VOT allem herausstellen möchten, ıst die Tatsache, daß
VvVo Beginn der neuzeitlichen Staatsauffassung die schon ıkan den legten
Jahrhunderten des Mittelalters wirksam IS!ı durch alle Jahrhunderte hın-
durch his üunsere eıt Staat un Kirche Konkordat ihre gegensellıigen
Rechte un Pflichten fesigelegt haben Überall die Kirche olk

un Se1I 6S auch Nu  d N starken Minderheit verwurzelt ist hahen
siıch Kon-wieder beide Seiten die Notwendigkeıt erkannt

kordat A einigen * Als er  S  te sind da die Konstanzer Konkordate
ANACAHANCH, die Konkordatsbullen des Konzıils VO Konstanz für die

deutsche Nation, die Länder diesseits der Alpen (Deutschland Ungarn,
Polen Dänemark Schweden. Norwegen), für die romanische Nation (Frank
reich Italien, Spanien) un für die englische Nation Diese Bulle Martius
sınd der 43 allgemeinen SibBung des Konzıils verlesen worden; die entl-

sprechenden Nationen 1e Prälaten sind oft zugleich weltliche Herren,
die übrigen Fürsten sind durch ihre Gesandten ertreten Liiımmen ihnen
ZUuU Inhaltlich stellten diese Konkordatsbullen Reformvorschriften auf für
JeNeE Punkte 11 denen auf dem Konzıil volle Einmütigkeit icht besteht. Mit
den allgemeinen Dekreten, die sıch inhaltlich auf solche Punkte beziehen,
in denen alle sind, bilden die onkordate das Reformwerk des Kon-
tTanzer Konzıils.

Die Fürstenkonkordate (1447) un das Wiener onkordat (14438) beenden
die Periode der Neutralität der deutschen Fürsten ı dem Kampf zwischen
dem Papst un dem schismatischen Basler Konzil 1€e€ Fürstenkonkordate
sınd VIEeEN rkunden Kugens I die der Papst den Fürsten Anerkennung
ihrer Obedienzleistung gewährt Das Wiener Konkordat ı1st ein Wien V OIl

Kardinallegaten Nikolaus un VoO deutschen König Friedrich I88| unter-

e  > iIm folgvenden soll keine vollständige Aufzählung der Konkordate gegeben werden Ks
soll gezeigt werden, daß die Notwendigkeit Konkordate schließen, sich IMMEeETr
wieder aufdrängt
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zeichneter Vertrag, dem fast alle deutschen Fürsten auch persönlıch zustiım-
Bis Säakularisation ı Jahre 1803 1st Kraft geblieben

Auch das Indult für Savoyen (1452) ıST e1ine papstliche Anerkennung für
die KRückkehr des Herzogs Ludwig vVo davoyen des Sohnes Amadeus’ VUINMN.,
der s1 als Papst des Basler Schismas Felix Obedienz iko-
laus’? Es ist jahrhundertelang i- Kraft geblieben.

Das Konkordat eCos mıt Franz VO Frankreich (1516) bedeutet VOo
sgeiten Frankreichs den Verzicht auf d  1€ galliıkanischen Freiheiten, w1€e sS1e

sanktioniert worden i der Pragmatischen Sanktion VOoO Bourges
(14383), die zugleich eiNe modifizierte Annahme der Basler Dekrete
darstellt Auch 1er also 1st das onkordat die päpstliche Anerkennung für
die Rückkehr ır Einheit der Kirche Es 1st Kraft geblieben bis Zu  brg
Großen Revolution

In a ]] diesen Konkordaten schon dieser Periode geht dem Staat darum.,
Einfluß auf die Mittel der außeren acht der Kirche Z WINDNEN., Der Staat
bekommt EeiNeEN Einfluß auf 1€ Besegung der Kirchenstellen, erıin Savoyen
un namentlich ı Frankreich sehr weitreichend 1st. Die päpstliche Gericlhts-
barkeit wird eingeschränkt, ebenso die finanziellen Leistungen die Kurie.
Die Verwaltung der Kirche den einzelnen Ländern verselbständigt sıch
sehr: e1iNeEe jede Landeskirche schließt sich weithinnach außen ab Die An:-:-
erkennung der Einheit der Kirche wird N politischen Mittel die
Fürsten anerkennen die päpstliche Primatialgewalt un erhalten dafür
praktisch Anteil der Leitung der Kirche e} ihren Landen Und ıcht LUr
in ihren Landen, sondern Einfdluß auch auf die päpstliche Kurie! In den Kon-
kordaten finden sıch Bestimmungen ber die Ernennung der Kardinäle und
die Besegung der Amter der Kurie, i} ber d  1€ Beteiligung der Kardinäle

der paäpstlichen Verwaltung, die den Fürsten etiwa 1ı1ne Teilnahme
der Regierung der Gesamtkirche sichern Der ı1ge Einfluß der Kirche,
wI1e VOoO  b ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Erziehung un des Unter-
richtes, der Volksbildung, der sozialen Fürsorge us  $ ausgeht 1s50 4! sSEC1INET

Bedeutung für das öffentliche Leben noch ıcht erkannt; davon handeln die
Konkordate dieser Periode kaum

Dem neuzeitlichen Staat 1sSt die Kirche also auch schon ı dieser Periode.,
der eıt der S1 bildenden Nationalstaaten, weithin entgegengekommen.
Diese Haltung hat sıch ıcht geändert. Im Gegenteil, in der zweıten grußen
Konkordatsära, Jahrhundert, 10 der sich die Kirche dem aufgeklär-
ten, absolutistischen Staat gegenübersieht, gehen die Zugeständnisse die
sich ı übrigen auf die gleichen Dinge beziehen W IC n und ı Jahr-
hundert noch weıter. Gerade dieser eıt sınd IThron und Altar en
verbunden. Hingewiesen sSe1l 1er Nu auf das Konkordat Benedikts XIV
miıt Ferdinand VI VO Spanien (1 (  93) ohl der Höhepunkt der Konkor-
ate dieser Periode das der Krone den Universalpatronat ber alle
Kanonikate un Benefizien gibt der Patronat auf die Bischofssige wird alg
Jlängst @ echt bestehend ausdrücklich bestätigt Der päpstlichen Besegung
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bleiben NU WEDN1SC Kirchenstellen vorbehalten. Es ıst Kraft gebliebenbis
ZU Jahre 1833 Gewiß 157 beı solchen weitgehenden Zugeständnissen iıcht

übersehen, daß s1e6 der Krone, der Dynastie gelten, deren Treue und
Hingabe die Kirche 100e genügende Sicherheit gegeben scheint daß das
Wohl der Kirche gewahrt bleibt iImmer wieder ist VOoN den Päpsten darauf
hingzewiesen worden daß 516 den Fürsten soviel überlassen i Anbetracht
ihrer Verdienste vunr die Kırche Dabei bleibt freilich bestehen, da2ß VvVo

seıftfen des Staates die Forderungen nach dem Einfuß der Kirche 4Q4US

grundsäglichen Erwägungen heraus gestellt werden., eben Aa us ihrer DNECU-

zeitlichen Staatsauffassung heraus Das Konkordat Benedikts XIV mıiıt Spa-
1IeED hat schon bei SC1IMMEIN Abschluß viel Kritik ausgelöst Der Papst wW165

demgegenüber darauf hin, daß sovıel gewährt habe den vollständigen
Bruch MmMı1ı7 Spanien vermeiden, das ohl Ne eınse1lıgen OT
lıchen KRegelung der sirıllıgen Frage des Universalpatronats geschritten
WäarTrTe liefer blickende Kenner der wirklichen Lage haben damals schon
„nerkannt daß diese Gefahr hbestand un daß der Papst recht, Tat S16 mıiıt
den der Tat sehr weitgehenden Zugeständnissen A überwinden

Nach der Französıschen evolution sıecht sich die Kirche dem liıberalen
Staat der orm der konstitutionellen Monarchie oder KRepublik CH-
her Der moderne Staatsgedanke hat sıch voll entfaltet der Staat als sol-
cher 1s5T laizıstisch geworden Gerade deshalb 151 der liberale Staat des
Jahrhunderts LToB sCINET Betonung weltanschaulicher Toleranz un In-
differenz gegenüber dem geıstıgen und übernatürlichen Kinfluß der Kirche
nıcht indifferent Daher auch jJebt wıeder das Streben, diesen Einfiluß der
Kirche nıcht selbständig sıch auswirken ZU lassen, sondern ihn mıtzubestim-
INne Die Kirche aber gerade in diıeser Periode, daß füur s1C der Grund
saB galt Salus sSubremaäa lex Auf die möglichst reibungslose Ent
wıicklung des kirchlichen Lehbens unter den obwaltenden Umständen kommt

ıhr an, dieses Ziel also C1K religiöses, Sanz ihrer Natur und Aufgabe
entsprechendes Zael bestimmt iıhr Vorgehen. m Zieles willen
schließt die Kirche auch jJeBt wieder onkordate ab, LroBß aller Opfer, die
diese für s ] € bedeuten.

S.o kommt die Kirche auch dem liıberalen Staat w EeliTt Schon die
Tatsache daß SI wWIEC die Dinge lagen eINn Konkordat mıt der FranzöOö-
sischen Republik abschließt 15t sehr vielsagend Gegen das onkordat
1US Vl m11 Napoleon Bonaparte, dem Ersten Konsul der Yranzösischen
Kepublik 151 Ludwig der sich selhbst für den legitimen Herrscher

rankreichs halt ber auch eINe große Anzahl französischer Bischöfe 1sSt

dagegen, icht HUr deshalh, weil s1€6 auf ihre Bischofssige verzichten sollen,
sondern weiıl ihnen eCiNe Fınıgung der Kırche mı1ıt der aus der Revolution
hervorgegangenen Republik unmöglich scheint Bei dieser Lage der Dınge
ist tatsachlich für dıe KRepublik schon der Abschluß 181 Konkordates

uch für dıe sudamerikanischen Staatensıch ec1LD groher politischer Erfolg
sind die Verhandlungen mıt der Kurie den ersien Jahrzehnten des Jahr
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hunder.ts die freilich erst die Mitte des Jahrhundefts Zu eigentlichen
onkordaten führen weithin VOo dem Verlangen bestimmt, durch politi-
sche Erfolge die eigene Unabhängigkeit starken. Die bloße Tatsache, Jdaß
der spanische König seıne Patronatsrechte ın den bis dahin seiner Krone
gehörenden Kolonien iıcht mehr ausuben kann, ist eın solcher Erfolg.

Inhaltlich enthalten die Konkordate auch dieser Periode. denen fast allen
das Napoleonische zugrunde liegt, Vor allem wieder Bestimmungen über
die Besegung der Kirchenstellen. Dort. die Konkordate ıcht frühere
Abmachungen als Vorgäuger haben, gehen die Zugeständnisse icht weıt
w1ıe voerdem gegenüber den Dynastien: immerhin erhalt der Staat fast über-
A viel Einfluß, daß iıhm unerwünschte Kandidaten icht den kKirchen-
stellen, amentlich nicht ZU den Bischofssigen, gelangen. Überdies wird den
neEuernannten Bischöfen fast uüberall der staatlıche Treueid auferlegt. 1e!.
fach werden auch die Dıözesangrenzen den staatlichen W ünschen angepaßbt.
FEine wichtige Rolile spielt In dieser Zeit nach der Sakıularısation auch
die Kondanation für die der Kirche FCHOMMIENECN Güter: die Ananziellen
Lasten, die der Siaat dafür auf sıch nımmt, sind verhältnismäßig gering
Die kirchliche Gerichtsbarkeit unterliegt weıteren Kinschränkungen. Für
die Ausbiläung des Klerus werden staatlıche W ünsche berücksichtigt.

iıne eigentliche Konkordatsära ıst auch die eıt zwischen den beiden
Weltkriegen SCWESCH., Der Kınladung Benedikts ım Konsistorium VO

21l November 1921, den eu Verhältnissen entsprechende NECEUEC Verein-
barungen mıt dem H1 Stuirh! treffen. haben viele Staaten entsprochen.
Vielfach handelt sich “ die Ne entstandenen Nationalstaaten, w ds schon
dadurch zum Ausdruck kommt, daß die Bedingung der Staatsangehörigkeit
Zu dem Beirefenden Lande für die Bischöfe, Kanoniker, Pfarrer, UOrdens-
obere fast überall stark unterstrichen ist; 1m übrigen ist der staatlıche FKin-
fluß auf die Besegung der Kirchenstellen auf die Geltendmachung VoO poli-
tıschen Bedenken die Kandidaten beschränkt, die annn nach ihrer
Frnennung gewöhn.lid] den staatlıchen Treueid eisten haben Auch für
die Studienanstalten der Theologen sowoh! w as die kbrnennung der Pro-
fessoren, als auch w as Lehrplan und Unterricht (Landessprache, Geschichte
des Landes Ü, a.) angeht interessiert sıch der Staat sehr. In die gleiche
KRichtung weısen die Bestimmungen über die Diözesangrenzen; ebenso-
wen1g w1ıe der Staat es gerne sıeht, daß seine Gebietsteile VO ausländischen
Bischöfen abhängen, wünscht C daß seinen Bischöfen ausländische Gebiets-
teile unterstell: sınd. Nıcht VeErSCSSC sind 1er schließlich auch noch die
Gebete für olk und Reglerung.

Verglichen mıt den früheren Konkordäten handeln diese Nnu auch von
vielen anderen Dingen, die vormals ıcht beruührt wurden. Der Staat hat
seinen Wäirkbereaich schr weıt ausgedehnt; überall ıst die Tgndenz 10898 ıotalen
Staat wirksam. Die kirchliche Gerichtsbarkeit trıtt noch weıter zuruück; die
Kirchengüter sınd steuerpflichtig; kirchliche Institute sınd in ihrer Rechts-
fähigkeit den allgemeinen Gg:set_;en unterworfen;: der Klerus wird ; wenig-

181



M

Kriege S ilitär-Sanitätsdienst herangezogen; die Zivilehe geht
der kirchlichen Eheschließung voraus  9 dem Klerus wird politische Betäti-
Suns untersagt uUSW. Vor allem aber geht dem Staate DUunNn ul den Einfluß
iN der Schule. Von den Seminarien 1st schon die ede BeWESCH. Im übrigen
ll der >5taat 1€e Staatsschule. Kirchliche Privatschulen sınd den staatlıchen
Gesegen un der staatlichen. Schulaufsicht unterworten.

So hat ecs sıch bis in uUNsere eıt gezeigt, daß die Kirche dem Staat weıt
entgegenkommt. Gewißentspricht die Stellung, die hr auf Grund des Kon:-
kordates zukommt gewöhnlich ıcht den FYorderungen, die S16 auf Grund
ihrer göttlichen Stiftung un Sendung stellen könnte. ber die moderne
Gesellschaft ıS! als Ganzes ıcht mehr christlich Auch 1 den „katholischen
Ländern sınd große Massen ıcht mehr innerliıch bei der Kirche, un
gibt aum noch E1 Land dessen öffentliches Leben SANDZz VO katholischen
Grundsägen bestimmt ıst Damit ist gegeben, daß die Kirche ihre rechtliche
Vorrangstellung zurücktreten aßt un auf der Grundlage rechtlicher Gleich-
eıt mıt dem Staate SEMEINSAME Interessen ordnet. Wohl ıst der Preis, den
die Kirche zahlt oft recht hoch Aber, solange icht unaufgebbare Grund-
sabe 8! Frage stehen, halt geordnete rechtliche Beziehungen ZU ID Staate
für wichtig, daß diese selbst große Opfer rechtfertigen Doch auch dem
Staate erscheint ein rechtlich begründeter Einfluß auf das kiırchliche Leben

wichtig, daß ıhn beziehungslosen Nebeneinander vorzieht

1il
Immerhin 1st das iıcht mehr überall der Fall Wir haben schon darauf

hingewiesen daß der 1inN1ı€e der neuzeitlichen Staatsauffassung, 11 Grund-
sSaBß des Laizısmus, auch die Jrennung VOoO Kirche un Staat hegt. In
Reihe VO Ländern 1sSt sS1€e durchgeführt. Die Kirche annn ihr Eigenleben
führen, hat aber keine öffentlich-rechtliche Stellung Staate. Ihre recht-
liche Stellung \ Staate 1sST die der übrigen Vereine., wenn ıcht besondere
Normen für RKeligionsgesellschaften bestehen, die aber auch ber den Rah-

des Privatrechtes ıcht hinausgehen.
Als Jassisches Land der Trennung VO Kirche un Staat gelten die Ver-

einıgten Staaten VvVo Nordamerika. Tatsächlich erfreut sich dort die Kirche
großer Freiheit ohne staatlichen Einfiluß kann S16 ihre Angelegenheiten
ordnen. Geseggebung, Rechtsprechung, Verwaltung des Staates, überhaupt
das öffentliche Leben, sS1in  d vVvVOo Geiste der Hochachtung un Wertschägung
der Religion und es Christentums i} allgemeinen bestimmt. Gerade { 1

Amerika aber wırd die Trennung, un ZWar diese Art der Trennung, durch die
geschichtliche Entwicklung verständlich Die geschichtlichen Voraussegun-
SCcnh sind ıer andere alg den „Konkordatsländern Die ersten Kolonisten
suchten der Neuen Welt eiNne ufluchtsstätte VOor dem staatlichen Religious-
ans, wI1Iie England un Holland damals herrschte. Das hat War ıcht
verhindert daß in den ersten nordamerikanischen Staaten das Bekenntnis
der Gründer vAN Staatsreligion wird daß also wieder eine Staatskirche
1892
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gibt, deren Berechtigung die Auswanderer i der Heimat bestritten hatten.
Aber dieser Zustand aßt sich eben doch nicht lange aufrecht erhalten. Die

Staaten sınd während der eıt ihrer Entwicklung auf Zuzuüg aus der
Alten Welt AUNSEWILESECH. 1€ Einwanderung großer Massen, die das Bekennt-

der Staatskirche ıcht teilen ZWInNgt ne Stellungnahme, die allen
Bekenntnissen gerecht werden versucht. Vor allem die Gründung der
Union ıst auf der Grundlage Staatskirchentums unmöglich. Deshalb
aßt der Staat den Kirchen ihre Freiheit: verweıgert ihnen freilich auch
jede oöffentlich-rechtliche Stellung, Bevorzugung un Hilfe Es hat also in

Nordamerika d  1€ Verbindung zwischen Stiaat und Kirche e1iNe verhältnis-
mähblig 1U kurze (01 bestanden, daß s1C für die staatliche Entwicklung
ohne große Bedeutung SCWESCH 1SsT zumal die heutige Union hält sıch VO

Anfang an von aller Verbindung mıft Kirche frei.
Der katholischen Kirche ı1 Amerika aber gibt die Einführung der Tren-

Nung VOoO Kirche un Staat die Freiheit. Das Staatskirchentum, soweıt Cc3
vorher den einzelnen Siaaten bestanden hat bedeutet fast überall e1n

Verbhot der katholischen Religion oder doch Benachteiligung un: Zurück
seBung der Katholiken. Die ITrennung VoO Kirche un Staat gibt der
Kirche Gelegenheit ungestort sıch entfalten: die Katholiken erleiden
ihres Bekenntnisses willen keine Nachteile mehr Daher kommt C5, daß die
Kirche sıch rasch der Lage anpaßt un: sıch unter den gegebenen
Umständen mıt der JIrennung abfindet Daß staatlicherseits Verlan-
SCH nach konkordatären Abmachungen besteht, erklärt sıch also VO allem

der geschichtlichen Entwicklung: der qmerıkanische Staat hat z keiner
eıt rechtliche Beziehungen ZU katholischen Kıirche unterhalten.

Auch den andern Trennungsländern liegen die Verhältnisse ahnlich
Hingewiesen SC1 LUr noch auf Irland uch 1er bedeutet die Trennung VOoO

Kirche un Staat für die Kirche Freiheit nach jahrhundertelanger Unter-
drückung Sonst es sıch tatsächlich wieder, daß ort das
Volk oder ein Großteil des Volkes katholisch ıst auf beiden Seiten das Ver-
Jangen nach Kinigung un Zusammenwirken besteht. Wenn demgegenüber
auf Belgien un Brasilien hingewiesen wird denen nach der Verfassung
Trennune VOoO Kıirche un Staat besteht bestätigen diese Länder DUr

unNnsere Behauptung. Beide Länder lassen der Kirche volle Freiheit, unter-
halten aber ı übrigen Beziehungen ZUr Kirche un Stuhl; Belgien
kennt zudem finanzielle Leistungen des Staates für die Kıirche un ihre
Schulen. In Belgien hat also die Kirche ihre öffentlich-rechtliche Stellung -
bewahrt, daß zweiıftfeln kann, obh die Trennung VOo Kirche und
Staat 1er mehr bedeuten soll als Gewissensfreiheit und Freiheit der Kir-
chen der Urdnung iıhrer eıgenen Angelegenheiten. Ahnlich ıst die Lage

CINISCH anderen Staaten Sudamerikas.
Im übrigen ıst katholischen Ländern die Trennung DNDu  Pg oft als

Kampfmittel die Kirche ihren Einfluß öffentlichen Leben
gedacht. Eın Beispiel dafür i1st Mexiko, dem aber zugleich offenbar wird
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daß eINe solche ITrennung VOoO Kirche un Staat icht Interesse des
Staates liegen - kann, da S16 den Zwiespalt zwıschen olk un Kegierung
rTeWIgT. Es kommt icht Zu inneren Frieden, A wirklichen uhe
staatlichen Leben ©O sehr deshalb auch Kingriffe dieser Art das kirch-
liche Leben als Ausfiluß staatlicher Hoheitsrechte proklamiert werden, O

annn diese Art der Irennung auch DNUur als modus vivendi gelten

Auch Deutschlan hat sich der Vergangenheit wieder die
Notwendigkeit des Zusammengehens VO Staat und Kirche ezeıgt WEN1$-

den 1ändern mı1t stark katholischem Bevölkerungsanteil Dieser
schichtlichen Latsache hat die Weimarer Verfassung Kechnung
Wenn ort heißt „ s besteht keine Staatskirche‘“‘ (Art 137 Abs 1),
ist damıiıt ZWaTr der Grundsag der Trennung vVvon Kirche un Staat auf-
gestellt WFolgerichtig „ordnet un verwaltet ede Religionsgemeinschaft
ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle gel-
z2enden Gesekes Sie verleiht ihre Amter ohne Miıtwirkung des Staates oder
der bürgerlichen Gemeinde‘“‘ (Art ] k Ar Abs Trogdem ıll die Verfassung
keine volle Irennung VO Kirche un Staat. Obwohl diese grundsäglich AULS-

gesprochen 15  T soll damıiıt doch Nu das Aufhören des landesherrlichen,
staatlıchen Kirchenregiments bezeichnet werden, qalso besonderen.

Verbindung miıt dem Staate W1®° s1€ der protestantischen Kirche CISCH
War Dementsprechend heißt ausdrücklich ”  1€ Religionsgemeinschaf-
ten bleiben Körperschaften des öffentlichen Kechtes, SOWELT s1IC solche bisher
waren”* (Art 137 Abs Jl sS1° werden qalso ıcht Sinne völliger Tren-
nung auf die Kechtsstellung prıyater Vereine heı abgedrückt Hier ıst VO

allem » die oOhristlichen Kirchen gedacht die katholische Kırche und die
evangelischen Landeskirchen ” wenn der Staat auch weil siıch relig1ö8s
neutral und indifferent IST, ‚„anderen KReligionsgesellschaften auf ihren AÄAn-
Lrag gleiche Rechte gewähren“ bereit ist (Art 137 Abs

Bei dieser öffentlich rechtlichen Stellung der Kırche iIst SdAaNZ naturlich
daß Kırche und Staat hald wiıeder das Verlangen ZCISCH das Zusammen-

irken S gestalten und vertraglich festzulegen Es drängen azu
ıcht u  —{ die sogenanntien gemischten Fragen, Dinge, die ıhrer Doppelnatur
entsprechend unmittelbar den Machtbereich der Kıiırche un des Staates
fallen, WI1I€e die Schulfrage, sondern auch JeNe€E sıch ec1inMnN kırchlichen Angele-
genheiten, denen der Staat eSChH ihrer Auswirkungen öffentlichen
Leben E1n Interesse hat VOrTr allem die Besebung der Kirchenämter Der
Kirche aber 16 eINE“ konkrete, 105 KEiinzelne gehende Abgrenzung der CH-
1 Rechte un Pülichten sehr erwuünscht SCHIL, da die Verfassung ıu die
allzgemeinen Grun dsäbe aufstellt die Ausführung aber ausdrücklich der

G Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches VO: Aug. Berlin 1921, 219.
Ebd 219/220. f  6 Ebd 223
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Landesgeseggebung überlassen bleibt „Soweit die Durchführung dieser
Bestimmungen C1Ne6e weıtere Regelung erfordert, liegt diese der Landes:-
geseBgebung Ob“‚ heißt ort Art 37 Abs Das Konkordat gibt 1er
der Kirche Rechtssicherheit die 4l mehr erwünscht ist als
wenıgstiens damals noch eıten Kreisen unserTes Volkes die Freiheit der
katholischen Kirche ZUSagL; der Kulturkampf{fgeist hat sıch stellen-

recht stark geregt‘. uch der Staat ist deshalb religı1ösen Frieden
des Volkes ınmittelbar interessiert®.

Das sind die Erwägungen, die ZuU den sogenannten { N

führen Es handelt sich n das Bayrische onkordat VO März
1924 (ratifiziert Januar das Preußische Konkordat VO

Juni 19029 (ratifiziert August 1929 und das Badische Konkordat
VOo Oktober 19392 (ratifiziert {1 März 1933 Im allgemeinen wird
ma können, daß diesen onkordaten die Rechtsstellung Jer Kirche
Ü umschrieben IS! WI1e die grundsägliche Kegelung der Reichsverfassung
verlangt; übrigen schließen sS1€e€ sich 4! die onkordatären Abmachungen
für die betreffenden Länder des Jahrhunderts > SO wıird die Freiheit
des Bekenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion garantıertl
Die Knanziellen Leistungen des Staates die Kırche werden VO u

festgelegt Die Art und Weise der Berufung der Professoren den Theo-
logischen Fakultäten und Seminaren wird geregelt Die Kirchenämter kön-
NMEeN NUur jeNE Kandidaten erlangen, die CINISCH VOoO Staate gestellten Bedin:-
SUNSCH S  ch  ’ vVvVOo allem werden die Namen der uüen Bischöfe VO der
Veröffentlichung dem Staate mitgeteilt damıit etiwa bestehende Bedenken
allgemein politischer Art geltend machen annn Dazu kommen och bei
jedem der reı Konkordate CIN15€ CISCHC Bestimmungen Im Badischen
onkordat wird der katholische RKeligionsunterricht als ordentliches Lehr-
fach H  — den Schulen bestätigt, Bayrischen Konkordat überdies die katho-
lische Volksschule Im Preußischen Konkordat finden sıch derartige Bestirm:-

ıcht Der päpstliche Bevollmächtigte, der damalige Nuntius Ber-
lin, EKugenio Pacelli hat aber N© Note VoO August 1929 ausdruüuck lich
erklärt daß der Heilige Stuhl] SCIHNECT grundsäglichen WForderung. auch die

ch { fr S€ Konkordat regeln, festhalte Der preußische Minister-
präsident Otto Braun gibt SC1INET Antwort auf diese Note VoO August
19929 die Gründe die eın Zurückstellen der Schulfrage bedingt haben,
stellt aber ann ausdrücklich fest „Die Ausschaltung der Regelung der
Schulfrage aus dem nunmehr /AxH Abschluß gekommenen Vertrag wird indes
die verfassungsmäßigen Rechte der preußischen Katholiken auf diesem be-
deutsamen Gebiete. insbesondere hinsichtlich der konfessionellen Schule un
des Religionsunterrichtes, seiner Weise sachlich beeinträchtigen, da die

Siehe azuı Leiber J .9 Zur Konkordatsfrage, dieser Zeitschrift 113
(1927) 401

dazu den Notenwechsel zwischen dem preußischen Ministerpräsidenten un
dem Apostolischen Nuntius Berlın, ı Koeniger, Die deutschen Konkordate
und Kirchenverträge mit der preußischen Zirkumskriptionsbulle, Bonn un Köln Ln f“
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he Bertrams

Preußische Staatsregierung als e1ine selbstverständlichePflicht erachtet, die
s der Reichsverfassung anerkannten relig1ıösen RKRechte wahren un
vorgesehenen Auswirkung bringen.'6 9

Am Abschluß des E  v ko n k U  (} © GQ Juli 1933 (ratifiziert
September hat die Reichsregierung Vor allem alg außen:-

politischen Erfolg Interesse gehabt, wWwW1e6e dies Ja auch spater ausdrücklich
zugegeben wurde Damait: Wäar das Schicksal dieses Konkordates Vo Anfang

weitgehend bestimmt ganz abgesehen davon, daß die Klausel „innerhalb
der Grenzen des für alle geltenden Gesepes““, die sich iM Art findet un
auch nachher öfters wıederkehrt, hier VO  ea} vornherein als Aushöhlung der
Konkordatsbestimmungen gedacht WT, die damıift! praktisch jederzeit außer
Kraft gesehHtL werden konnten. Trogdem ıst icht übersehen, daß für eın

Reichskonkordat auch objektive Gründe gesprochen haben; Gründe ZUN-
stien der Kirche, WIie auch zugunstien des Staates hätte CS eben doch
icht ZU SC101e6IN Abschluß kommen können Die Frage eichskonkor-
dates ist schon VD  Ig dem Abschluß der Länderkonkordate besprochen WOTI -

den ” ohne jedoch damals ZU Ausführung ZU kommen Auch nach denmn
Abschluß der rei Länderkonkordate blieb die Frage Reichskonkor-
dates, einmal weil Konkordate mıt den übrigen Ländern des Reiches fehl-
ten, und Vvor allem, weil die aäanderkonkordate viele Fragen zurückgestellt
hatten, wWIiec Z [ die eben erwähnte Schulfrage den Verhandlungen ur
das Preußische Konkordat, weil „staatlıcherseılts damals der formal-juristi-
sche Grund geltend gemacht wurde, daß diese Materie 1€ Zuständig-
eıt des Reiches falle.e 11

t131 beheß das Reichskonkordat den Tel Länderkonkordaten
zunaäachst die Gültigkeit ihre Bestimmungen wurden vielfach auf das
aNzZeC eich ausgedehnt Doch enthielt CS auch weitergehende Bestimmungen
zugunsten beider Seiten In dieser Beziehung war für die Kirche VO allem
die Bestätigung des katholischen Religionsunterrichtes alg ordentliches Lehr-
fach qllen Schulen un der katholischen Volksschule, die Zusiche-
runs des freijen Verkehrs mıt dem Heiligen Stuhl Von großer Bedeutung.
Für den Staat aber wertvolle Zugeständnisse der staatliche Treueid
der Bischöfe VO dem Antritt ihres AÄmtes, die öffentlichen Gebete für eich
und Volk das Verbot der parteipolitischen Betätigung des Klerus, die Zivil-
Ehe VOo  meg der kirchlichen Eheschließung, außerdem die Bestimmungen, die die
Bedingungen für die Kirchenämter festlegten, un namentlich das echt,

andidaten für das Bischofsamt Bedenken allgemeinpolitischer Art
geltend machen A können.

Diese Ausführungen dürften klargestellt haben, daß die oben entwickelte
Auffassung vVo Wert der onkordate auch für 1€ deutschen Verhältnisse
zutriiit Auch Deutschland gehört ZU den Ländern, deren geschichtliche Ent-

9 Ebd 36 il  0 Ebd FEbd 303 /34.
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Zur Geschichte und Bedeutung der KonkordateZurGeschwhib und Bedeutung der K0nkordate  «  fii;(£iung'v und häl‚tige stiiiäl&eligi.ösé Struktur ein Zus amme nw i‘r‘k' en  von Staat und Kirche erfordern. Wie immer deshalb auch die politische  Neugestaltung Deutschlands vor sich gehen mag, es wird im staatlichen und  im kirchlichen Interesse liegen, das geschichtlich gewordene Zusammengehen  der hbeiden Gewalten beizubehalten. Die Notwendigkeit solchen Zusammen-  gehens wird um 80 stärker empfunden werden, je lebendiger das kirchliche  Leben in Deutschland ist, je bewußter die Katholiken katholische Grund-  säße auch im öffentlichen Leben zur Anwendung bringen. Die Bedeutung der  Kirche häng# in jedem Land von den Katholiken ab. /  Im übrigen sind wir der Meinung, das Ende des totalen Staatsgedankens  lege eine Revision derstaatlichen Forderungen an die Kirche  nahe — bei aller Bereitschaft der Kirche, berechtigten Wünschen des Staates  auch in Zukunft stattzugeben. Der moderne Staat hatı von seinem Ent-  stehen an immer mehr Einfluß auf das kirchliche Leben zu erlangen versucht,  ja er hat die Kirche aus dem öffentlichen Leben geradezu verdrängen wollen.  Diese ganze Entwicklung hat auch dem Staate nicht zum Segen gereicht. Jene  Staatsauffassung, die im öffentlichen Leben ein Staatsmonopol sieht und so  schon früh zum absoluten Staat führt — welch furchtbares Gericht muß sie  in der großen Französischen Revolution mit ihren Auswirkungen in allen  Ländern Europas über sich ergehen lassen! Der absolute Staat ist unter-  gegangen; die Kirche hat den Sturm überdauert. Welches Gericht über den  Laizismus im öffentlichen Leben des 19. und 20. Jahrhunderts hat unsere  Generation in nur zu schmerzlicher eigener Erfahrung auf sich nehmen  müssen! Im staatlichen Leben hat die moderne Staatsauffassung — und das  mit immanenter Kraft — zum Totalismus und zur Diktatur geführt, zur  Auflösung der Rechts- und Sittenordnung und damit zur Auflösung des  Staates selbst, zur Vernichtung aller Kultur und aller persönlicher Freiheit.  Im Verkehr der Staaten untereinander ist das gegenseitige Vertrauen aufs  tiefste erschüttert; dazu haben die beiden Weltkriege Ruinen geschaffen,  S  aus denen kaum je wieder Leben erblühen kann.  Eine Staatsauffassung, die solche Ergebnisse zeitigt, führt sich damit selbst  ad absurdum. Das staatliche Leben ist nicht Selbstzweck. Es muß dem Men-  schen dienen; es soll die natürlichen Bedingungen schaffen, die allen Staats-  gliedern ein menschenwürdiges Leben zu führen erlauben!?, Auf dieses Ziel  muß der Staat sich beschränken. Wenn ein neues geistiges, kulturelles Leben  entstehen und wachsen soll, dann müssen die nichtstaatlichen so zia-  lep Kräfte sich ihrer Natur entsprechend entfalten könnqn. Daéeigent_-  12 Vgl. die Radioansprache Pius’ XII. von der Weihnad;tsvigil 1942 (Acta Apost. Sedfs  1943, 13): „Die ganze politische und wirtschaftliche Tätigkeit des Staates dient der dauer-  haften Verwirklichung des Gemeinwohls, d. h. der Bereitstellung jener äußeren Voraus-  setzungen, die für die Gemeinschaft der Staatsbürger notwendig sind zur Entfaltung ihrer  Anlagen und Aufgaben, ihres materiellen, geistigen und religiösen Lebens, insofern dazu  einerseits die Kräfte und Fähigkeiten der Familie und der andern Körperschaften, denen ein  natürliches Vorrecht zukommt, nicht genügen und anderseits der Heilswille Gottes nicht in  der Kirche eine andere umfassende Gemeinschaft zum Dienste der menschlichen Persön-  f  lichkeit und zur Verwirklichung ihrer religiösen Ziele I3es!;immt hat.“  187wicklung und henti ge sozial>religi.ösé Struktur eın ü sa C irken
u C  'n he erfordern. Wie immer deshalb auch die politische

Neugestaltung Deutschlands VOT sıch gehen maß, wird ım staatlıchen und
1m kirchlichen Interesse liegen, das geschichtlich gewordene Zusammengehen
der beiden Gewalten beizubehalten. Die Notwendigkeit solchen Zusammen:-
gehens wird =! stärker empfunden werden, je lebendiger das kirchliche
Lehen ın Deutschland ıst, Je bewußter die atholiken katholische Grund-
säbe auch 1M öffentlichen Leben ZU Anwendung bringen. Die Bedeutung der
Kirche hängt ın jedem Land vo den atholiken ab

Im übrigen SIN  d WIT der Meinung, das Ende des totalen Staatsgedankens
lege eıine Revision der staatlıchen Forderungen die Kirche
ahe bei aller Bereitschaft der Kirche, berechtigten W ünschen des Staates
auch ın Zukunft stattzugeben. Der moderne Staat hat VoO seinem Ent
stehen immer mehr Einfluß auf das kirchliche Leben ZU erlangen versucht,
Ja hat 1€ Kirche A2USs dem öffentlichen Leben geradezu verdrängen wollen.
Diese ganze Entwicklung hat auch dem Staate icht S Segen gereicht. Jene
Staatsauffassung, die 1m öffentlichen Leben eın Staatsmonopol sıeht un
schon früh ZU) absoluten Staat führt welch furchtbares Gericht muß s1e
ın der großen Französischen Revolution mıt ihren Auswirkungen ın allen
Ländern Europas ber sıch ergehen lassen! Der absolute Staat ıst er-

egangen; die Kirche hat den Sturm überdauert. Welches Cericht ber den
Laizismus 1mM öffentlichen Leben des un Jahrhunderts hat unNnser®e
eneration ın 198348  ein ZUu schmerzlicher elgener Erfahrung auf sıch nehmen
müussen! Im stauntlichen Leben hat die moderne Staatsauffassung nd das
mıt immanenter Kraft Zu Totalismus un Zu Diktatur geführt,
Auflösung der Kechts- un Sittenordnung un damit ZUr Auflösung des
Staates selbst, ZUrTr Vernichtung aller Kultur un aller persönlicher Freiheit.
Im Verkehr der Staaten untereinander ist das gegenseltige Vertrauen aufs
tiefste erschüttert: “arı haben die beiden Weltkriege Ruinen geschaffen,
aus denen kgum Je wieder Leben erblühen ann.

1ne Staatsauffassung, die solche Ergebnisse zeıtigt, führt sıch damit selbst
ad Sbeurd Das staatliche Leben ıst nıcht Selbstzweck. Es muß dem Men.:
schen dienen; 65 soll die natürlıchen Bedingungen schaffen, die allen Staats-
glıiedern ein menschenwürdiges Leben führen erlauben 2 Auf dieses Zie]
MUu der Staat sıch beschränken. Wenn eın u geist1iges, kulturelles Leben
entstehen un wachsen soll, ann mussen die S - | z1 d -

len raäaf te sıch ihrer Natur entsprechend entfalten könnep. Das: eigént_-
Vgl die Radioansprache 1U8 XIL Vo der Weilmac£tsvigil 1942 (Acta Apost. Sedis

1943, 13) 99-  1€ politische und wirtschaftliche Tätigkeit des Staates dient der dauer-
haften Verwirklichung des (remeinwohls, der Bereitstellung jener außeren V oraus-
seizungen, die für die Gemeinschaft der Staatsbürger notwendig siınd Entfaltung ihrer
Anlagen un Aufgaben, ihres materiellen, geistigen un religiösen Lebens, insofern Aazu
einerseits die Kräfte und Fähigkeiten der Familie un der andern Kör erschaften, denen ein
natürliches Vorrecht zukommt, nicht genügen und anderseits der Heilswille Gottes nıcht
der Kirche ine andere umfassende (Gemeinschaft ZUnN  z Dienste der menschlichen Persön-
lichkeit un ZUr Verwirklichung ihrer religiösen Ziele l{es?immt hat.“
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Wilhelm Bertrams J. Zur Geschichteund Bedeutungder Konkordate
liıche staatlıche Leben annn damit 14898  — W  n  © Die Staatsgewalt „steht
dadurchiıu freier, stärker un schlagfertiger da für diejenigenAuf-
gaben, die 1 ihre ausschließliche Zuständigkeit iallen, weiıl 516 allein ihnen
gewachsen ist.  < AUA

Damit ıst dann auch die Voraussegung gegeben, daß das Verhältnis VOo

Kırche und S1iaat den Kompromißcharakter verliert un sıich der objektiven,
allen Zeiten vorgegebenen Ordnung wieder nähert Eın erster chritt dazu
waäare C5, der Kirche die Möglichkeit © geben die ihr CISCNCNH Aufgaben I
gestort erfüllen

Die Überzeugung, daß der geıislıge Wiederaufbau unseres Volkes 19808  f mMmOoS-
iıch 181 auf christlicher Grundlage, ebt heutle auych solchen Kreisen, die die
VWerte des Christentums früher nicht entsprechend gewürdigt haben Auch

dem Verhäalinis der christlichen Konfessionen einander haben die D C-
IMEe1iNs2ıme Leiden un Schicksale manches Vorurteil un Mißverständnis
beseitigt Das alles aßt uUunNns hoffen, daß die ‚ar  ‚er h c | {

Verständnis und Erfüllung finden werden, daß 6s iıcht eın wird
zn die Rechte ZU appellieren die eiNne Deutschland starke Welt-
anschauungsgruppe WIC die katholische Kirche demokratischen Staat
schon als solche hat VOoO allem aber I1} ihres posıtlıven Beitrages ZU All-
gemeinwohl willen, den S1C auch den schwierigsten Zeiten ıcht verweıgert
hat

Die Frage Konkordat oder vertragloses Nebeneinander
VOoO Kirche und Stauat? dürfte also, w as Deutschland anbelangt auch jeBt
wıeder zugunsten des Konkordates entschieden werden MUussexhl

Die Verhältnisse Deutschland drängen ZU 3815 solchen Lösung Sie ı1st
die Voraussetzung für den reliig1ösen Frieden UNSCTIN olk der heute
mehr enn staatlichen Interesse liegt Und verlockend auch für die
Kirche cie Aussicht sC1M Mas, voller Freiheit das allgemeine Kirchen-
recht ZUuU Anwendung bringen sic zıeht eiNe onkordatäre Sicherstel.
lung dieser Rechte VOo  a Und das, weıl die moderne Gesellschaft W I6 oben
schon gesagt worden ıST als (GGanzes nıcht mehr christlich ist Auch ort
die JIrennung VO Kirche un Staat icht als Kampfmuittel die Kirche
gedacht 151 führt 516 doch oft Verhältnissen, die der Kirche icht gerecht
werden. selbst WwWIr einmal absehen VO den Verpflichtungen des Staates
gegenüber der Kırche, SOwe1L sS1C auf alten Rechtstiteln beruhen, WIC bei unNns

die Ananziellen Leistungen als Entschädigung für die Sakularısatıon der Kir-
chengüter. Welche ast bedeutet 6es Zı für die Katholiken Nordamerikas,
daß s$1€e€ alle iıhre Schulen., VO der Klementatschule bıs Zu Hochschule. ohne
jede staatliche Hılfe selbst unterhalten Ussch obwohl S16 ZU den öffent-
lichen Ausgaben für die Schulen ebenso beitragen WIC alle andern! Verlangt
das Naturrecht ıcht daß ein großer Teil der Bevölkerung Staates die

P  1U8 XI in der Enzyklika „Quadragesimo anno“, ıtıert ach Gundlach S J o
Die sozialen Rundschreiben Leos X I1 und Pius XI Paderborn 1933 113
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Alois Grillmeier J. Vom einfachen Leben

Schule bekommt., die sSECINeEeETr Gewissensüberzeugung entspricht, ohne dafür
esondere finanzielle JLasten auf sich nehmen müssen?

Bleiben wWwWIr 3180 Deutschland bei der Umschreibung der gegenseıtlıgen
Rechte un Pflichten Vo Staat un Kirche durch das Konkordat. Das ent-

spricht der Geschichte, den Verhältnissen ı Deutschland, dem Interesse des
Staates., den Wünschen der atholiken Und VOoO  bg allem FKın Konkordat das
aus dem Wiıllen Z vertrauensvoller sıch ge fördernder Zusammen-
arbeit hervorgeht, hegründet Frieden zwischen Kirche und Staat, des-
s N Grundlagen ıcht Macht und Gewalt, sondern echt un Gerechtigkeit
sınd. Opus iustıitiae PaAA

Vom einiachen en
Von GRILLMEIER

Immer hat sıch der Mensch als Krone un Herrn der Schöpfung gewubt
un den ersien Worten der Bibel ISı sSe1in echt verbrieft sıch die Frde
an Z machen Gen 28) Er hat Herrschaft errichtet und 5 C-
festigt Dennoch sınd die Dinge ber den Menschen hergefallen und haben
iıhn ihrem Knecht gemacht haben ihn verpflichtet hartem Frondienst.
Der Herr der Schöpfung wird gejagt VOo dem eld das epragt dient
der Maschine., die gebaut wird ZCeTTISSCH VO den Bomben die
funden hat Leidend seufzt unter der schweren ast welche die Erde ihm
auferlegt, die Erde, ber die herrschen er geboren ist Dennoch g
s1€ geduldig weıter un aßt siıch mit Ketten al e1in Peiniger
fesseln.

VWie ı der Geschichte jeden Sklaverei gab CS auch hier iM dieser
alle umfassenden, grundlegenden Sklaverei Versuche ZU Revolution, gab

Helden, die ecs auf sıch nahmen, das Schicksal der Gepeinigten wenden
In ihnen stand der Mensch auf die elt die beherrschenden
Dıinge: erhoh sıch der Geist 1€ außere aterie und den
CISCHCH Leib oft ungleichen Kampf Das (30| die Propheten des
einfachen Lebens ache dich fre  1 Vo den Kreaturen, werde bedürfnislos,
werde einfach un du w1 frei SeinNn  ! So autete ihre Botschaft Sie wandel-
ten selhst einfachen Gewande SC ZUMmM Zeichen ihres Ernstes 08
die Wüste hinaus und spottetien aller menschlichen Kultur, i mehr oder
minder allgemeingültigen KFormen Die Prediger der Einfachheit sind dabei
oft Kinder C1NEes Sanz verschiedenen Geistes gnostische Verächter der Ma-
eTI1e, VO religiösen Wahn Verführte oder echte Propheten Je eLwas anderes
ME1IN CciIiNHN Diogenes FHaß ein Johannes Kamelhaargewand der indische
Yog1 oder Franz VOoO Assısı ber alle haben Sie doch ec1inNn Gespür für die Be.
drohung menschlicher Freiheit durch die Materie, oh 516 u des Him.:
melreiches oder innerweltlichen Zaeles wiıillen davon freı werden wollen

Auch andere hat gegeben, die plöglichen Anwandlung des
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